
.

346
gungen wiederholt werden. Doch 72 ruft edenten herdor „Wenn
die Verlobten oder eines von ihnen In dem Pfarrbezirke, m welchem
die Ehe geſchloſſen werden ſoll, noch nicht ſechs 0  en nha ſind,
ſo iſt das Aufgebot auch ihrem letzten Aufenthaltsort, wo ſie länger
als die ehen bezeichnete Zeit gewohnt aben, vorzunehmen, oder die
Verlobten müſſen ihren Wohnſitz dem Orte, wo ſie ſich efinden,
ſechs 0  en fortſetzen, Anmn die Verkündigung threr Ehe dort hinreichend
ſei . Es hat dieſer Paragraph ſeinem Wortlaute nach allerdings nur
den Fall vor Agen, daß jemand, der noch nicht ſechs 0  en Orte
der Trauung ſich efinde und ſeinem rüheren ſechs wöchigen Auf
enthaltsort nicht verkündet worden iſt, zur Ehe ſchreiten ill ber Qus
dem brte 7 Qu ch“ wollten manche Juriſten ſchließen, daß EL beiden
xrten verkündet werden muß, und 3war auch dann, wenn die Ueber⸗
ſiedlung nach Abſchluß der Verkündigung früheren Tte erfolgt

Doch mit Recht hebt Stubenrauch m ſeinem weitverbreiteten
KHommentar zum B., X, 1902, 142 hervor, daß eine olche
Häufung des Aufgebotes nicht Im Sinne des Geſetzes gelegen iſt, alſo
kein neues Aufgebot notwendig iſt, wenn nach vollzogenem AUfgebo
das Brautpaar einen anderen Ort überſiedelt und dort alſogleich die
Ehe ſchließen ill

Schließt man ſich der ſtrengeren Anſicht 0 E das Aufgebot
m aul für notwendig erachtet, ſo könnte 14, die Trauung nicht
weiter hinausſchieben müſſen, einmal das Aufgebo vorgenommen
und Uum Nachſicht von zwei Aufgeboten bei der politiſchen Behörde an⸗

geſucht werden. Uebrigens iſt nach 74 die Ehe An
echtung auch taatlicherſeits geſichert, enn wenigſtens einmal das
Aufgebot ſtattgefunden hat Wenn der Pfarrer In St au un ſeiner
Ratloſigkei das Brautpaar E Trauung den Pfarrer In St Eter
als den Pfarrer des früheren ohnſitze verweiſt, ſo iſt dies ſowohl
vom kirchlichen wie ſtaatlichen Standpunkt dus verfehlt. Doch kann man
NHi dieſer Verweiſung, wenn ſie in nachweisbarer Form geſchehen iſt,
die licentia des Cd;  — 1097, erblicken, ſo daß die Trauung m St eter
durch den dortigen Pfarrer nicht bloß gu  9 (nach C  2 1095, 2),
ondern auch rlaubt iſt Staatlicherſeits kann In der Ver weiſung die
für den Pfarrer in St Eter notwendige Delegation geſehen werden.

Graz Dr J Haring
(Ruſſiſche Ehen.) Ferdinand, ein atholik, chloß als er

reichiſ

＋ Kriegsgefangener In Sibirien IR Juni 1918 mit Olga, emer
Orthodoxen, eine ivilehe. Im Jahre 1920 kehrte Ferdinand mit Olga
nach Oeſterreich zuru Anläßlich der Taufe eines KHindes Qus dieſer
Verbindung erfährt der Pfarrer von der xiſtenz dieſer Zivilehe. Es
rag ſich nun: Wie iſt dieſe Ehe nach kanoniſchem und nach öſterreichiſchem
Zivilrecht beurteilen?

Nach kanoniſchem C war erdinand bei Abſchluß ſeiner
Ehe als ern In celesia Cathohea baptizatus die irchliche Eheſchließungs⸗
form gebunden (ean. Zu erheben wäre aber, ob nicht die Aus
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0hur des can. 1098 zutraf Nichtvorhandenſein, bezw. Unzugänglich⸗
Eit des Pfarrers oder Ordinarius beim Eheabſchluß und vorausſichtliche
Quer dieſes Zuſtandes durch einen Dna Bei den ſibiriſchen Verhält⸗
niſſ mag dieſer Fall nicht gar ſo ſelten ſein. ann der Zweifel 41
gelöſt werden und wollen die Zivileheleute die Ehe fortſetzen, ſo iſt ES
wohl einfachſten, durch Konſenserneuerung vor dem Pfarrer und
3wei Zeugen die zweifelhafte Ehe un eine ſichere verwandeln. Freilich
muß vorher wohl erhoben werden, ob der Ehe nicht irgend E  e Ehe⸗
inderniſſe entgegenſtehen. Beſonders iſt darauf 0  en, ob die rau
wohl getauft, ob ſie nicht durch ein frühere Eheband gebunden iſt die
Orthodoxen aben bekanntlich eine laxe Scheidungspraxis). egen Be
hebung des Eheverbote der mixta religio iſt beim biſchöflichen Ordi⸗
nariate anzuſuchen. Wenn die bekannten Qutelen gewährt werden,
ird die Dispenfation ö beſonders im vorliegenden unſchwer
erreichen ſein.

Nach den Grundſätzen des internatio alen Eherechtes richtet ſich
die Ehefähigkeit nach den Geſetzen des Heimatſtaates, die Form des
Eheab  412  E nach den Geſetzen des Staates, Iun welchem die Ehe e⸗
ſchloſſen wurde. Wenn alſo damals In Rußland die Zivilehe die ſtaatlich
vorgeſchriebene Eheſchließungsform wWar, ſo wird die derart abgeſchloſſene
Ehe auch Iun Oeſterreich taatlicherſeits anerkannt. Nur wenn ein tren
nendes Ehehindernis des öſterreichiſchen Rechtes beſtehende Ehe
hand entgegenſtand, wäre die Ehe ungültig, bezw könnte vom Gericht
für ungültig Trklärt werden. Da die Präſumption für die Gültigkeit der
Ehe ſpri ſo wäre  2. die Ehe jedenfalls ſo ange als — 28 anzuſe 2his das Gegenteil erwieſen iſt

Graz Prof Dr He Haring.(ungültigkeitserklärung einer ormlos oſſenen Ehe.) Der
Katholik eter chließt mit der Proteſtantin Wilhelmine Im Jahre 1920
lediglich vor dem akatholiſchen Seelſorger in Wien eine Ehe Die Ehe
geſtaltet ſich Unglücklich. Es OImm 3ur gerichtlichen eidung. mne
Trennung des Ehebandes iſt n Hinblick auf 111 (ein Teil
zur Zeit der Eingehung der Ehe atholiſch) nach öſterreichiſchem ot
recht unmöglich. Auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege verſchafftlich Peter ſtaatlicherſeits die Dispenſation vom beſtehenden Eheband und
will nun eine Katholikin nach katholiſchem Ritus heiraten. ſt dem Manne

helfen? Staatlicherſeits HAil Oeſterreich der Eingehung der in
Frage ſtehenden Ehe bei der nun einmal eingeriſſenen „Dispenspraxis“Ni N Kirchlicherſeits aber muß die Ehe des eter mit der
Wilhelmine erſt für ungültig Tklärt werden. Der Ungültigkeitsgrundieſer Ehe ieg offenkundig In der vernachläſſigten kirchlichen FormAbſchluß bor dem zuſtändigen katholiſchen Pfarrer und zwei Zeugen)Wenn auch der rundſatz gilt: in 10 Stahdum eSt pro Valore matri—
monll donece COntrarium probetur (Can. ſo wäre ES doch Angeheuerlich, in einem ſolch klaren Fall den ganzen komplizierten Apparatdes kanoniſchen eprozeſſes funktionieren zu laſſen hat


